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Abteilung ll/l (Fremdenpolizei,Visa und Grenzk0ntr0llwesen)

i\4inoritenplatz 9

1014 Wien

Hotline: +41 (0)1 53 126-3557 (lMontaqbisfreitagvon8.30bis15.30uhr)

E Mail: BI\41 ll-3@bmi.gv.at
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Ein Visum ist definiert als eine v0n einem

Schengen-Mitglied5taat erteilte 6enehmigung

iur Einreise in einen Mitglied5tddt oder Dur(h-

reise durch einen l\4itglied5ldal. Mit der s(haf

fung eines einheitlichen Schengenvisums sind

wir der i\4öglichkeit, frei innerhalb des 5(hen-

gener Raumes einen gemeinsamen Raum

der Freiheit. der 5icherheit und des Rechts - zu

reisen, einen bedeutenden s(hritt näher gek0m

men.

Zur Verwirkli(hung dieses Zieles ist es aber v0n

grundsätzli(her Wkhtigkeit, dass skh jeder

Reisende zeltgere(ht, das heißt vor Beantra

gung eines s0lchen Visums, über die in diesem

Zusammenhang einzuhaltenden Vorsthriften

informiert.

i\4it der vorliegenden Information über die

geltenden Re(htsv0ß(hriften betreffend die

Erteilüng v0n Visa soll dem Reisenden die dafür

notwendige unler5lütiung gegeben werden,

um nach erfolgreicher Antragstellung egal0b

zu privaten, t0uristis(hen oder geschäftlichen

Gründen in diesen gemeinsamen Raum ein

reisen und sich darin für die gewünschte Dauer

aufhalten zu können.

Die vorliegende Information s0ll dazu einen

hilfreichen Beitrag lei5ten.

Dr.lvlaria Fektel

Bunde5mini5terin für lnneret

lN. Wakhrl Arten von Visutn qtbr eq?

Visum A: Flugtransitvisum

Grundsätzlich sind tremde, die während einer

Zwisthenlandung, eines Flugabschnitts 0der

internati0nalen Flügen die internati0nale Tran-

sitzone eines flughafens ni(ht verlassen, nicht

visumpflidtig.

Staatsangehörige einiger Staaten fuw. Drin-

staatsangehörige, deren Reised0kument v0n

einem dieser Staaten ausgestellt ist, benötigen

für den Aufenthah in der internationalen Tran-

sitzone eines östefieichii(hen Flughafens ein

Visum A, sofern sie nidt im Besitz eines anderen

Aufenthalts 0der Iin reisetitels sind (die Liste der

Staaten, deren 5täätsdngehörige ein Visum für

den Flughäfentrdnsil benötigen, ist der liste der

Visumpfl ichten zu entnehmen!).

Visum B: Dur(hreisevisum

Visa B bere(htigen zur Durchreise durft die

5(hengenstaaten und östeneich binnen fünf

Tagen, um v0m H0heitsgebiet eines Drittstaates

in einen anderen Driüstaatzu gelangen.

Weitere Informationen sind erhältlich ünter:

!i/1,,büi.!!11,/\'i!i]''!",,fr.help.ilv.il xl\.lr,i.irfireiir.q!.,rt
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Visum C: Reisevisum

Dabei handelt es si(h um das klasische Schen.

genvisum, das s0w0hl frir Besuchs als auch fur

Ges(häftsreisen erteilt werden kann. Es bere(h

tigt den Inhdber rur Finreise und ium Aufenthalt

im Gebiet der Schengen*aaten. Dabei r5l 7-

bea(hten, dass Visa C nur für eine Hörhstaufent-

haltsdauer v0n 90 Iagen pro Halblahr enerlt wer-

den. Die fristen werden ab dem Tag der ersten

Einreise in das staatsgebiet eines staates, derdas

Übereinkommen vom 19. Jüni 1990 zur Durch-

führung des Ubereinkommens von Schengen

vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen

Abbau der |(0ntrollen an den gemeinsamen 6rpn-

zen in Kraft gesetzt hat, gere(hnet.

Visum D: Aufenthaltsvisum

lm (pgen\alz zum klasrivhen Sthenqenvisum

bere(htigt ein v0n erner d5lerreichisrhen Ver

tretungsbehörde erteiltes Visum D nur zu einem

Aufenthah bis zu sech: Monate in osterrei(h.

Lrteill wird es unter dnderem rur kurzfristigen

Arbeitsaufnahme. Aufgrund der Anreise und

Rü(krei\er0ule kdnn ddru ein eiqenes paralleles

Reisevisum für den problemlosen lransit dur(h

die anderen schengenstaaten während der Gül-

tigkeitsdauer de5 Aufenthaltsvi5um5 erteilt wer

den.

Visum D+(: Aufenthalts-Reisevisum

Ein Visum kann aurh als Aufenthalts-Reisevisüm

erteilt werden, wekhes zu einer maximalen Auf-

enthdltldduer von 6lMonaten im Bundesgebiet

von osterreich, jedod nur maximalin den ersten

90 Tagen im Gebiet der übrigen Schengen Ver

tragsstaaten gÜltig ist.

Die Erteilung von Visa obliegt grundsätzli(h den

zuständigen österrei(his(hen dipl0matis(hen

Verlretung5behdrdpn im Aulland oder den Ver-

trelungrbehörden jener 5( hengensladlen, dre

osterreid bei der trteilung von Schengenvisä in

einem Drittstaat vertreten.

Lediglich in strengen Ausnahmeftillen kijnnen

Visa auch an Grenzübergangsstellen bzw dem

Bundesministerium für lnneres und dem Bundes

mrnisterium fur europäis(he und internati0nale

Angelegenheiten, ni(ht jedoch an einer anderen

In landsbehörde, beantragt werd en.

liste derVertretunqsbehörden: rLtrr:,]i'-,'ri,r I f e,r.i't'..)Ll
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Ein vollnändig ausgefülltes und eigenhändig

unterfertigtes Antragsformular (das Visüm-

antragsformular kann über die H0mepage

des Bundesministeriums für europäische und

internati0nale Angelegenheiten bezogen

wer0enJ

iiltrIri i1.1,!'\i\' ir$eli.qrr.i1l)

Ein Passfoto

gemäß den lCA0-Kriterien

(aktuelles Farblichtbild, 35x45 mm)

Gültiger Reisepass

(die Geltungsdauer sollte die Gültiqkeit d€s zu

erteilendenVisums um mindestens drei M0nate

über5teigen)

Nachweis aüyeichender lJnterhaltsmiftel für

die Aufentha ltsda uer

Kopie des Fluqtickets bzw der Flugreservie-

rung oder bei Reisen mit dem Zug K0pie des

Zugtickets bzw. der Büchungsbestätigung des

Zugtickets (muss spätestens bei Abh0lung

vorgelegt werden) sowie s0nstige Nachweise

(Hotelreservierungen, Einladungss(hreiben,

Bu(hungsbelege, Na(hweis einer aufrechten

Be5(häftigung,...). Da diese den örtlichen

5tandards angepasst und mit den anderen

Schengenvertretungen k00rdiniert sind,

können die Nachweise lokal differieren

lhiip:/i ['\!\' l]!j]e]1..,4\,.al,,l

Reise-, Krank€n- und lJ nfa llveßi(heru ng

(De(küngssumme mindestens € 30.000,-)

für den Schengener Raum

Für Reisen mitdem Auto

Fü h reßch ein, grüne Versi(herungska rte,

Zulassungsschein

Erue6stätigkeit mit Visum (soweit kein

Aufenthaltstitel na(h NAG erfolderlich):

Antragsteller auf ein Visum D zur kuzfristigen

Arbeitsaufnahme haben bei der zuständigen

Vertretungsbehörde peßönli(h v0rzuspre(hen

und je nach Art der beabsichtigen Erwerb5tätig-

keit näch Rücksprache mit der ruständigen öster

rei(hischen VertreLung5behörde die enlspre(hen-

den Do ku mente vorzu legen.
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Iinem visumpflichtigen tremden, der nicht über

ausreichende/na(hweisbare Iigenmittel zur

Bestreitung des geplanten Aufenthaltes in 0s-

terreich verfügt, kann dennoch ein Vi5um erlpill

werden, wenn aufgrund der Verpflirhtungserkla-

rung einer Pers0n, tirma 0der einesVereines ([in-

lader)mit Ha u ptw0h nsitz 0der Sitz im Bundesge-

biet dieTragung aller l(0sten gesi(he rt ersch eint.

Verfügt ein visumpflichtiger Fremder über aus-

rei(hende Eigenmittel und weist er diese aurh

entsprechend nach. ist die Abgabe erner Vpr-

pflichtungserklärung durch den Einlader nicht

notwendig.

[4it einerVerpfl ichtungserklärung erklärt sich der

Einlader bereit, [ür alle Kosten äufzukommen, die

dffenllr(hen Re(htstrigern dur(h den Aufenthalt

des Visumwerbers, aurh wenn dieser über den

Zeitraum der Einladung hinausgeht, entstehen

konnten.

Die Verpflichtungserkldrung erfaut daher au(h

den Kostenersatz für medizinische Heilbehand

lüngen in öffentlichen Krankenanstalten (außer

bei V0rliegen einer entspre(henden Kranken

versirherung). Des Weiteren sind Kosten füf das

fremdenpolizeilkhe Verfahren bei Nkhtwied€r-

ausreise nach Ablaufdes Visums umfasst.

lff.*'q'J

Privateinladet tirmen und Vereine können sich,

dur(h ein nach außen vertletungsbefugtes 0r

gan einer Gesells(haft 0def eines Vereines bzw

eine von diesem bevollmä(htigte Person, direkt

an die für ihren Hauptw0hnsitz bzw. Firmen /
Vereinssitz zuständige tremdenp0lizeibehdrde

(Bündespolizeidirekti0n, Bezirkshauptmann

schalt. in Wien jeweiliges Stadtp0lizeik0m

mando) wenden und d0lt kostenfrei eine

,,Elektr0nis(he Verpfl khtungserklärung" (EVE)

abgeben. Die Angaben des Einladeß hinsi(ht

li(h B0nität sind vor der tremdenp0lizeibehörde

zu Detegen.

Privateinlader haben f0lgende lJnterlagen

mitzubringen:

ldentitälsausweis; /\4eldezettel; geeignete Ein

kommensnachwe6e; l\4ietvertrag oderVerglet(h-

bares; bei V0rliegen Nachweise über bestehende

50rgepfli(hten, l(redite oder ähnli(hes sowie

unterldgen betreffend die Beriehung rumVisum

werber

Für Gesöäftseinladungen sind folgende lJn-

terlagen mitzubringen:

ldentitätsausweis des Vertreters, Firmenbu(haus-

zuglc€werbeschein, Nachweis der Bonität der

Firma (V0rlage z.B. eines Jahresabschlu55e5, ei

rer [innahmen/Ausgabenrechnunq bzw eines

Auszuger des (redilx hutrverbdnde\), eventuell

Vollmarht (die'e i\l duf firmenpdpier dusru-

stellen und hal ernpn firmpn\lemppl und die

U ntersch rift(en ) der vertretu n gs befugten 0 rgane

der Gesellschaft zu enthalten).
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Für [inladungen eines Vereines sind folgende

Unte agenmitzubringen:

ldenlilälsausweis des Vertreters, Vereinsregi5teF

auszug, Satzung, Na(hweis ü ber Vereinstätigkeit

und Bonität des Vereins (Vorlage z.B. Bilanz,

Bescheinigung eines Steuerberateß), eventuell

Vollmadt (diese hat die Untersdrift(en) der

vertretungsbefugten 0rgane des Vereines zu ent-

halten).

um Bekanntgabe der Reisepassnummer des

Visumwerbers wird eßücht.

Nach Abgabe der EVE wird dem Einlader eine

lD-Nummer bekannt gegeben, die er seinerseits

dem Visumwerber mitteilt. Dieser stellt frühes-

tens4SStunden na(h Abgabe der EVE den Antrag

an der zuständiqen osterreichischenVertretungs

behörde im Ausland und nennt dabei die lD-

Nummer unter welder die Vertretungsbehörde

die EVE abrufen kann.

Verfügt ein Unternehmen im Rahmen seines

Geschäftrfeldes über eine rege Einladertätig-

keit (Ri(htwert ca. 100 Einladungen pro Jahr),

s0 besteht die Möglichkeit de5 Absdlusses einer

6eneralverpfl idtungserklärung.

Na(h Prüfung der Voraussetzungen durch das

Bi\4.1 und p0sitivem Abschluss nimmt sodann

bei sämtlichen Einladungen das lJnternehmen

auf die im Blvl.l und in Kopie beim Bi\.4eiA bzw

den entsprechenden Vertretungsbehörden auf

liegende Generalverpflidtungserklärung Bezug.

Einzelverpfli(htungserklärungen, die bei der

örtlich zuständigen tremdenp0lizeibehörde

abzugeben wären, werden damit 0bsolet.

Bei Intere5le kdnnen lJnternehmen mit einer

kurzen Bes(hreibung de5 Tdtigkeitsfeldes, der

Einladertätigkelt und der Anzahl der Einladungen

an das BM.l, Abt.ll/3 herantreten.


